
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 5403
14. Wahlperiode 10. 11. 2009

Antrag
der Abg. Hagen Kluck u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Innenministeriums 

Strafverzichtsregelung bei freiwilliger Abgabe 
illegaler Schusswaffen

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele illegale Waffen in Baden-Württemberg im Umlauf befindlich
sind;

2. welche Schritte bei Abgabe einer illegalen Waffe bei Waffenbehörde oder
Polizeidienststelle im Rahmen der Strafverzichtsregelung eingeleitet wer-
den, insbesondere welche Daten dabei über den Bürger erhoben und inwie-
fern diese Daten an weitere Behörden weitergegeben und gespeichert wer-
den;

3. wie der Transport einer illegalen Schusswaffe zur Abgabestelle rechtlich
bewertet wird;

4. unter welchen Umständen die Strafverzichtsregelung Anwendung findet
und bei welchen Fällen sie ausgeschlossen ist;

5. wie viele illegale Schusswaffen im Rahmen der Strafverzichtsregelung bis-
her in Baden-Württemberg abgegeben wurden und bei wie vielen der hier-
aus resultierenden Fälle illegalen Waffenbesitzes die Strafverzichtsrege-
lung zur Anwendung kam;

6. wie sie den Erfolg der Strafverzichtsregelung hinsichtlich der Reduzierung
des illegalen privaten Waffenbesitzes bisher beurteilt;
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7. ob sie eine Fristverlängerung der Strafverzichtsregelung vor dem Hinter-
grund der bisherigen Inanspruchnahme für sinnvoll erachtet und sich ggf.
auf Bundesebene hierfür einsetzen wird.

10. 11. 2009

Kluck, Dr. Bullinger, Dr. Rülke, 
Bachmann, Berroth FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Mit der jüngsten Änderung des Waffengesetzes wurde die Strafverzichtsrege-
lung aus dem Jahr 2003 wieder aufgegriffen, welche unter bestimmten Voraus-
setzungen eine straffreie Rückgabe bzw. Vernichtung dieser Waffen gewährt.
Aufgrund der zahlreichen Medienberichte über diese Amnestieregelung und
die hohe Zahl an abgegebenen Waffen soll mit diesem Antrag eine solide
Zahlenbasis erfragt werden. Zudem erscheint es überlegenswert, ob bei an-
haltendem Erfolg dieser Strafverzichtsregelung nicht auf Bundesebene für eine
Verlängerung der Frist über das Jahresende hinaus argumentiert werden sollte.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 30. November 2009 Nr. 4–1115.0/338 nimmt das Innen-
ministerium im Einvernehmen mit dem Justizministerium zu dem Antrag wie
folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele illegale Waffen in Baden-Württemberg im Umlauf befindlich
sind;

Zu 1.:

Von den Waffenbehörden werden nur erlaubnispflichtige Waffen registriert,
deren Erwerb und Besitz den Waffenbehörden angezeigt wird (legaler Waf-
fenbesitz). Offizielle und verlässliche Angaben über die Anzahl der illegal im
Umlauf befindlichen Waffen gibt es nicht. 

2. welche Schritte bei Abgabe einer illegalen Waffe bei Waffenbehörde oder
Polizeidienststelle im Rahmen der Strafverzichtsregelung eingeleitet wer-
den, insbesondere welche Daten dabei über den Bürger erhoben und in-
wiefern diese Daten an weitere Behörden weitergegeben und gespeichert
werden;

Zu 2.:

Bei Abgabe einer illegalen Waffe bei einer Waffenbehörde werden regelmä-
ßig die Personalien der abgebenden Person (insbesondere Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse), die Daten der Waffe (insbesondere Art der Waffe,
Hersteller, Modell, Kaliber, Seriennummer) sowie die Umstände, die zum
Besitz der Waffe geführt haben (z. B. Fundort), erfasst. 
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Anschließend übermittelt die Waffenbehörde die Waffendaten der zuständi-
gen örtlichen Polizeidienststelle zur Überprüfung. Die personenbezogenen
Daten werden in diesem Zusammenhang nicht an die Polizeidienststelle
übermittelt. Ist die Waffe in der polizeilichen Sachfahndungsdatei registriert,
fordert die Polizeidienststelle die Waffe und – soweit erforderlich – die per-
sonenbezogenen Daten bei der Waffenbehörde zur weiteren polizeilichen
Überprüfung an. 

Wird die Waffe nach Abschluss der polizeilichen Überprüfung und gegebe-
nenfalls des strafrechtlichen Verfahrens an die Waffenbehörde zurückgege-
ben, leitet die Waffenbehörde die Waffe über das zuständige Regierungspräsi-
dium dem Kampfmittelbeseitigungsdienst beim Regierungspräsidium Stutt-
gart zur Vernichtung zu.

Entsprechendes gilt bei Abgabe einer illegalen Waffe bei einer Polizeidienst-
stelle. Die Polizeidienststelle erhebt – gemäß einer ausdrücklichen Absprache
mit der Staatsanwaltschaft – die Personalien der abgebenden Person sowie
die Waffendaten. Anschließend wird geprüft, ob die Waffe in der Sachfahn-
dungsdatei registriert ist und ob gegebenenfalls weitere polizeiliche Ermitt-
lungen durchgeführt werden müssen. Nach deren Abschluss wird die Waffe 
– soweit sie nicht als Beweismittel zur weiteren Strafverfolgung benötigt
wird – dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Vernichtung zugeführt. 

Vor dem Hintergrund, dass die Polizeidienststellen – anders als die Waffenbe-
hörden – das Legalitätsprinzip zu beachten haben, sind sie nach § 160 und 
§ 163 StPO verpflichtet, mögliche Straftaten zu erforschen und entsprechende
Strafanzeigen der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Das nähere Verfahren im
Rahmen der Strafverzichtsregelung wurde zwischen der Polizei und den
Staatsanwaltschaften auf örtlicher Ebene abgestimmt. Den Staatsanwalt-
schaften werden in diesen Fällen von den Polizeidienststellen Strafanzeigen
oder Sachverhaltsberichte mit Angaben zur Person und zur Sache vorgelegt.
Weitergehende Ermittlungen werden nur geführt, wenn sich konkrete Anhalts-
punkte für Straftaten ergeben, die nicht unter die Strafverzichtsregelung fallen.
Ansonsten stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren im Hinblick auf das
nach § 58 Abs. 8 Satz 1 WaffG bestehende Verfahrenshindernis nach § 170
Abs. 2 StPO ein.

3. wie der Transport einer illegalen Schusswaffe zur Abgabestelle rechtlich
bewertet wird;

Zu 3.:

Beim Transport einer Schusswaffe ist nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 WaffG darauf zu
achten, dass diese sich in einem nicht schussbereiten Zustand befindet und
auch nicht zugriffsbereit ist. Eine Schusswaffe ist insbesondere dann nicht
zugriffsbereit, wenn sie in einem verschlossenen Behältnis transportiert wird.
Entsprechend der Intention der Amnestieregelung nach § 58 Abs. 8 WaffG 
erstreckt sich die Strafverzichtsregelung auch auf waffenrechtliche Verstöße
beim Transport einer illegalen Schusswaffe zur Abgabestelle.

4. unter welchen Umständen die Strafverzichtsregelung Anwendung findet
und bei welchen Fällen sie ausgeschlossen ist;

Zu 4.:

Nach § 58 Abs. 8 Satz 1 WaffG werden Waffenbesitzer, die am 25. Juli 2009
unerlaubt Waffen besessen haben, nicht wegen unerlaubten Erwerbs, uner-
laubten Besitzes oder unerlaubten Verbringens einer Waffe bestraft, wenn sie
diese bis zum 31. Dezember 2009 unbrauchbar machen, einem Berechtigten
überlassen oder der zuständigen Waffenbehörde oder einer Polizeidienststelle
übergeben. Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern kann auch
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die Abgabe von Munition, die zur Waffe gehört, als Gesamtvorgang unter die
Strafverzichtsregelung subsumiert werden.

Nach § 58 Abs. 8 Satz 2 WaffG ist die Strafverzichtsregelung ausgeschlossen,
wenn 

1. vor der Unbrauchbarmachung, Überlassung oder Übergabe dem bisherigen
Besitzer der Waffe die Einleitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens
wegen der Tat bekannt gegeben worden ist oder

2. der Verstoß im Zeitpunkt der Unbrauchbarmachung, Überlassung oder
Übergabe ganz oder zum Teil bereits entdeckt war und der bisherige Besit-
zer dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rech-
nen musste.

5. wie viele illegale Schusswaffen im Rahmen der Strafverzichtsregelung bis-
her in Baden-Württemberg abgegeben wurden und bei wie vielen der hieraus
resultierenden Fälle illegalen Waffenbesitzes die Strafverzichtsregelung
zur Anwendung kam;

Zu 5.:

Vom 25. Juli 2009 (Inkrafttreten der Strafverzichtsregelung) bis zum 15. Sep-
tember 2009 wurden insgesamt 958 illegale Waffen abgegeben. In drei Fällen
muss von den zuständigen Staatsanwaltschaften noch geprüft werden, ob die
Strafverzichtsregelung nach § 58 Abs. 8 WaffG zur Anwendung kommt. Alle
anderen Fälle unterfielen der Strafverzichtsregelung.

6. wie sie den Erfolg der Strafverzichtsregelung hinsichtlich der Reduzierung
des illegalen privaten Waffenbesitzes bisher beurteilt;

Zu 6.:

Die Strafverzichtsregelung war bisher erfolgreich. In diesem Zusammenhang
ist auch zu berücksichtigen, dass seit dem Amoklauf am 11. März 2009 neben
illegalen Waffen auch eine Vielzahl von legalen Waffen zur Vernichtung abgege-
ben wurde.

Dazu haben maßgeblich die wiederholten Aufrufe des Innenministeriums 
sowie zahlreicher Landräte und Oberbürgermeister zur freiwilligen Abgabe
von Waffen beigetragen.

7. ob sie eine Fristverlängerung der Strafverzichtsregelung vor dem Hinter-
grund der bisherigen Inanspruchnahme für sinnvoll erachtet und sich ggf.
auf Bundesebene hierfür einsetzen wird.

Zu 7.:

Die Landesregierung erachtet eine Fristverlängerung der Strafverzichtsrege-
lung nicht für sinnvoll. Eine Strafverzichtsregelung stellt eine Ausnahme von
der grundsätzlichen Strafbarkeit eines bestimmten Handelns dar. Eine Verlän-
gerung der Strafverzichtsregelung stellt die grundsätzlich geltende Strafbe-
wehrung in Frage. Aus Gründen der Rechtsklarheit wird dies nicht für sach-
gerecht gehalten. 

Rech 
Innenminister

4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


